
Im Berichtszeitraum September 2019 wurde für folgende Wohnung das Vergabeverfahren 

abgeschlossen: 

 

„Universitätsmietwohnung“ in A-6020 Innsbruck, Freundsbergstraße 22  

 

Für Besichtigungen wurde die Wohnung am 19. August 2019 freigegeben.  

Zur Vorbereitung der Sitzung des Wohnungsausschusses wurden aus der Liste der beim 

Wohnungsausschuss registrierten Wohnungssuchenden alle nach Haushaltskategorie und 

Richtgröße in Frage kommenden Wohnungsbewerberinnen und Wohnungsbewerber 

ausgewählt und zur Besichtigung der Wohnungen eingeladen.  

Da sich im Kreis der nach Haushaltskategorie und Richtgröße in Frage kommenden 

Wohnungsbewerberinnen und Wohnungsbewerber weder eine Interessentin noch ein 

Interessent fand, wurden, gemäß der in der Vereinbarung der beiden Innsbrucker Universitäten 

getroffenen Regelung, sämtliche Wohnungsbewerberinnen und Wohnungsbewerber, die nach 

Haushaltskategorie und Richtgröße an zweiter Stelle in Frage kamen, zur Besichtigung der 

Wohnung eingeladen. In diesem Kreis fanden sich Interessenten. 

Unter Berücksichtigung der in der Vereinbarung zum Verfahren zur Vergabe von 

Universitätsmietwohnungen an der Medizinischen Universität Innsbruck und der Universität 

Innsbruck genannten Haushaltskategorien und Richtgrößen und unter Beachtung der in der 

Freimeldung der Wohnungseigentümerin genannten Voraussetzungen, erstellte der 

gemeinsame Wohnungsausschuss in seiner Sitzung am 25. September 2019, unter Bedacht auf 

das in der Vereinbarung zum Verfahren zur Vergabe von „Universitätsmietwohnungen“ an der 

Medizinischen Universität Innsbruck und der Universität Innsbruck festgelegte Punktesystem, 

einen Vergabevorschlag.  

Die Rektoren beider Innsbrucker Universitäten haben sich am 27. September 2019 mit dem 

Wohnungsausschuss der Rektoren über den vom gemeinsamen Wohnungsausschuss beider 

Innsbrucker Universitäten erarbeiteten und von den Vorsitzenden der Betriebsräte beider 

Innsbrucker Universitäten unterzeichneten Vergabevorschlag beraten und in Ausübung des 

Zuweisungsrechtes des Bundesministeriums, die oben genannte Wohnung zugewiesen.  

 


